
 

 

Merkblatt  
des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales   
Baden-Württemberg 
zur Gewinnungsprämie für neue familiäre ehrenamtliche  
Betreuungen 
 

Überörtliche  
Betreuungsbehörde 

1. Ziel und Hintergrund 
 
Gemäß Ziffer 6.5.1 der VwV BtV wird dem Betreuungsverein (BtV) für jede neu bestellte fa-
miliäre ehrenamtliche Betreuung eine Fallpauschale gewährt, die von Verwandten bis zum 
dritten Grad, Ehegattinnen und -gatten sowie Lebenspartnerinnen und -partnern übernom-
men wird, wenn der Verein mit dieser Person über die neu bestellte familiäre ehrenamtliche 
Betreuung eine Vereinbarung nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 BtOG geschlossen hat.  
 
 
2. Förderung der BtV 
 
2.1 Anschubfinanzierung neu gegründeter BtV (Nr. 6.6 VwV BtV) 

 
Um in den ersten drei Jahren nach der Arbeitsaufnahme eine Förderung zu erhalten, muss 
ein neu gegründeter BtV erwarten lassen, die Bemessungskriterien nach Nr. 6.4.1 VwV BtV 
zu erfüllen und jährlich Informationsveranstaltungen nach Nr. 6.5.3 VwV BtV durchzuführen. 
Zu den Bemessungskriterien gehört auch die Zahl der neu gewonnenen ehrenamtlichen Be-
treuungen. 
 
2.2 Ab dem vierten Jahr nach Arbeitsaufnahme 
 
Die Höhe der Förderung setzt sich ab dem vierten Jahr nach Arbeitsaufnahme des BtV zu-
sammen aus  

• einer Grundförderung nach Nr. 6.4 VwV BtV und  
• einer Zusatzförderung nach Nr. Nr. 6.5.1 bis 6.5.4 VwV BtV. 

 
Ein Bestandteil der Zusatzförderung ist die Gewinnung von neu bestellten (familiären) ehren-
amtlichen Betreuungen gem. Nr. 6.5.1 VwV BtV. 
 
Dem BtV wird eine Fallpauschale (siehe Ziffer 1) gewährt  

• für die ersten 20 neu bestellten ehrenamtlichen Betreuungen und abgeschlossenen 
Vereinbarungen in Höhe von jeweils 1.000 Euro und  

• für alle weiteren in Höhe von jeweils 300 Euro. 
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3. Anforderungen 
 
3.1 Personen und Anzahl 
 
Relevant ist die Anzahl der neu bestellten Betreuungen, unabhängig von der Anzahl der Be-
treuerinnen und Betreuer.  
Teilen sich mehrere Personen eine familiäre ehrenamtliche Betreuung, wird die Gewinnungs-
prämie einmal gewährt.  
Übernimmt eine Person eine weitere familiäre ehrenamtliche Betreuung, wird die Gewin-
nungsprämie für diese weitere Betreuung gewährt, wenn eine weitere Vereinbarung abge-
schlossen wurde. 
 
3.2 Zeitliche und formale Voraussetzungen 
 
Für das Förderjahr 2024 ist eine familiäre ehrenamtliche Betreuung berücksichtigungsfähig, 
welche ab dem 01.01.2023 eingerichtet wurde und die von Verwandten bis zum dritten Grad, 
Ehegattinnen und -gatten sowie Lebenspartnerinnen und -partnern übernommen wird, mit 
denen der BtV in 2023 eine Vereinbarung abgeschlossen hat. 
 
Grundsätzlich gilt: Bestellung und Vereinbarungsabschluss im selben Berichtsjahr.  
 
Als Ausnahme von dieser Regel gelten Neubestellungen, die gegen Ende eines Jahres er-
folgt sind, der Vereinbarungsabschluss jedoch erst im Folgejahr möglich war. Diese familiä-
ren ehrenamtlichen Betreuungen können dann im Verwendungsnachweis des Jahres, in 
dem die Vereinbarung abgeschlossen wurde, aufgeführt werden. 
 
Zwischen Neubestellung und Vereinbarungsabschluss sollten maximal 12 Monate liegen.  
 
Übergangsregelung für die vor dem 01.01.2023 bestehenden familiären ehrenamtlichen Be-
treuungen: 
Erst wenn – nach dem 01.01.2023 – der Verlängerungsbeschluss vorliegt und maximal nach 
12 Monaten eine Vereinbarung abgeschlossen wurde, ist diese familiäre ehrenamtliche Be-
treuung berücksichtigungsfähig. 
Bei einstweiliger Anordnung (Bestellung zum vorläufigen Betreuer) wird keine Gewinnungs-
prämie gewährt. Wird aus der vorläufigen Betreuerbestellung eine reguläre, kann hierfür 
nach abgeschlossener Vereinbarung eine Gewinnungsprämie gewährt werden.  
 
 
 
 



 

3 

4. Nachweis 
 
Auf Nachfrage sind dem KVJS vorzulegen: 

• der Beschluss oder die Urkunde über die Bestellung (Betreuerausweis) 
• die Vereinbarung 

 
 
 
 
 
Stand: Dezember 2023 


